
PLANZEICHENERKLÄRUNG

DER RAT DER GEMEINDE HAT IN SEINER

SITZUNG AM 19.02.2020 DEM ENTWURF DES

BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜN-

DUNG ZUGESTIMMT UND DIE ÖFFENTLICHE

AUSLEGUNG GEM. § 3 ABS. 2 BauGB BE-

SCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER

ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG WURDEN AM

21.02.2020 ORTSÜBLICH BEKANNT GE-

MACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGS-

PLANES UND DIE BEGRÜNDUNG HABEN

VOM 29.02.2020 BIS EINSCHLIESSLICH

31.03.2020 GEMÄSS § 3 ABS. 2 BauGB

ÖFFENTLICH AUSGELEGEN.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

INNERHALB EINES JAHRES NACH INKRAFT-

TRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE

VERLETZUNG VON VERFAHRENS- ODER

FORMVORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDE-

KOMMEN NICHT GELTEND GEMACHT WOR-

DEN.

TÜLAU, DEN __.__.2020

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER RAT DER GEMEINDE HAT DEN BE-

BAUUNGSPLAN „SCHWERINSFELD III“ NACH

PRÜFUNG DER ANREGUNGEN UND

STELLUNG-NAHMEN GEM. § 3 ABS. 2 BauGB

IN SEINER SITZUNG AM 06.05.2020 ALS

SATZUNG (§ 10 BauGB UND § 84 NBauO)

SOWIE DIE BEGRÜNDUNG BESCHLOSSEN.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAU-

UNGSPLANES WURDE NACH § 10 BauGB

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT UND IST

IM AMTSBLATT NR. 5 (JG. XLVII) FÜR DEN

LANDKREIS GIFHORN BEKANNTGEMACHT

WORDEN. DER BEBAUUNGSPLAN IST MIT

DER BEKANNTMACHUNG AM 29.05.2020 IN

KRAFT GETRETEN.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

DER GEMEINDERAT HAT DIE VORGEBRACH-

TEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN SOWIE

DIE STELLUNGNAHMEN DER TRÄGER ÖF-

FENTLICHER BELANGE AM 06.05.2020 GE-

PRÜFT. DAS ERGEBNIS IST MITGETEILT

WORDEN.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10

DES BAUGESETZBUCHES (BauGB), DES § 84

DER NIEDERSÄCHSISCHEN BAUORDNUNG

(NBauO) UND DER §§ 10 UND 58 DES

NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFAS-

SUNGSGESETZES HAT DER RAT DER

GEMEINDE TÜLAU DEN BEBAUUNGSPLAN

„SCHWERINSFELD III“, BESTEHEND AUS DER

PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN

FESTSETZUNGEN SOWIE DER ÖRTLICHEN

BAUVORSCHRIFT, ALS SATZUNG BE-

SCHLOSSEN.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

SATZUNGSBESCHLUSS

RECHTSVERBINDLICHKEIT

DER RAT DER GEMEINDE HAT IN SEINER

SITZUNG AM 17.05.2017 DIE AUFSTELLUNG

DES BEBAUUNGSPLANES „SCHWERINS-

FELD III“ BESCHLOSSEN.

DER AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GE-

MÄSS § 2 ABS. 1 BauGB AM 19.05.2017

ORTSÜBLICH BEKANNT GEMACHT WORDEN.

DER BESCHLUSS ZUM VERFAHREN GEM. §

13b BauGB WURDE AM 13.03.2019 IM

GEMEINDERAT GEFASST.

TÜLAU, DEN 04.06.2020

gez. Zenk

BÜRGERMEISTER SIEGEL

ABWÄGUNGSMANGEL

VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

PRÄAMBEL

VERFAHRENSVERMERKE

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

BERÜCKSICHTIGUNG DER

STELLUNGNAHMEN / ANREGUNGEN

UND BEDENKEN

GEMEINDE TÜLAU Landkreis Gifhorn

BEBAUUNGSPLAN SCHWERINSFELD III

zugleich

2. Änderung Bebauungsplan Schwerinsfeld II

Bebauungsplan gem. § 13b BauGB –

Einbeziehung von Außenbereichsflächen 

in das beschleunigte Verfahren

Datum Verf. Stand gezeichnet Änderung

Baugebiete

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß § 1

Abs. 6 BauNVO die gem. § 4 Abs. 3 Nrn. 1-5 aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen (Betriebe des

Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende

Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Garten-

baubetriebe, Tankstellen) nicht zulässig.

1.2 Die Firsthöhe als lotrecht ermitteltes Maß

zwischen dem obersten Firstpunkt und dem Bezugs-

punkt darf max. 8,5 m betragen. Die Traufhöhe -

Bemessungspunkt ist die Unterkante der Dach-

konstruktion (Sparren) - darf im Baugebiet max. 6,0 m

betragen. Die Sockelhöhe als lotrecht ermitteltes Maß

zwischen der Oberkante vom Fertigfußboden im

Erdgeschoss und dem Bezugspunkt darf im gesamten

Baugebiet max. 0,5 m betragen.

Der Bezugspunkt wird gebildet als lotrecht ermitteltes

Maß zwischen dem zum Straßenraum ausgerichteten

entsprechenden Bauteil am Gebäude und dem

höchsten Punkt der geplanten bzw. fertig aus-

gebauten Straßenoberfläche des vor dem jeweiligen

Grundstück anliegenden erschließenden Straßen-

raumes, deren Höhenlage sich an der vorhandenen

Topographie orientiert.

1.3 Bei einer Einzelhausbebauung sind max. 2

Wohneinheiten zulässig; bei einer Doppel-

hausbebauung wird je Doppelhaushälfte max. jeweils

1 Wohneinheit zugelassen.

1.4 Zu den umgebenden Verkehrsflächen ist zwischen

der anliegenden Grundstücksgrenze und der

nächstgelegenen Baugrenze als Abstandsfläche eine

Bebauung gem. § 14 BauNVO und gem. § 5 NBauO

nicht zulässig. Ausgenommen sind Zufahrten bzw.

Zuwegungen sowie Einfriedungen.

1.5 Garagen und offene Kleingaragen (Carports)

müssen mit ihrer Zufahrtsseite zu der Begren-

zungslinie des öffentlichen Straßenraumes einen

Abstand von 5,0 m einhalten.

1.6 Den zukünftigen privaten Grundstücks-

eigentümern wird die Versickerung vom Nieder-

schlagswasser der Dachflächen und der Terrassen

über Sickerschächte, Mulden oder Rigolen vorge-

schrieben. Das Oberflächenwasser der privaten

Hofzufahrten und Stellplätze ist auf dem jeweiligen

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

INNERHALB VON SIEBEN JAHREN NACH

INKRAFTTRETEN DIESES BEBAUUNGS-

PLANES SIND MÄNGEL DER ABWÄGUNG

NICHT GELTEND GEMACHT WORDEN.

TÜLAU, DEN __.__.20__

BÜRGERMEISTER SIEGEL

PLANVERFASSER

DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANS

WURDE AUSGEARBEITET VON:

PLANUNGSBÜRO WARNECKE

WENDENTORWALL 19

38100 BRAUNSCHWEIG

BRAUNSCHWEIG, DEN 12.05.2020

gez. Warnecke

PLANVERFASSER anzulegen. Die bestehenden Straßenbäume sind zu

erhalten oder bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

2.5 Die Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Fuß- und Radweg F+R 2 darf in

einer maximalen Breite von 3 m befestigt werden.

Eine Befahrung mit Kraftfahrzeugen ist lediglich für

Einsatz- oder Rettungsfahrzeuge zulässig. Die

umgebenden Grünflächen sind als Scherrasenflächen

anzulegen.

2.6 Die Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Parkplatz P 1 dient der Anordnung

von insgesamt 14 Stellplätzen, die in einer durch eine

Grünfläche getrennten Anlage von zwei Reihen

einerseits von der Planstraße und andererseits von

der Straße Schwerinsfeld erreicht werden. Die

Stellplätze sind mit einem versickerungsfähigen

Pflaster zu befestigen. Die Grünfläche ist mit

Gehölzen der Artenlisten 1-3 (vgl. Empfehlungen) so

zu bepflanzen, dass eine Überfahrung der Grünfläche

ausgeschlossen wird. Die verbleibende Grünfläche ist

als Scherrasenfläche anzulegen.

2.7 Auf der Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Parkplatz P 2 sind 9 Stellplätze mit

einem versickerungsfähigen Pflaster zu befestigen.

Die umgebenden Flächen sind als Scherrasen

anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Zudem ist ein

heimischer Laubbaum (Hochstamm, 3xv., 12-14 cm

Stammumfang) der Artenliste 1 oder 2 (vgl.

Empfehlungen) anzupflanzen und dauerhaft zu

erhalten (siehe auch ergänzende Hinweise zur

Baumbepflanzung unter 2.1).

2.8 Die Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Fußweg F darf in einer Breite von

max. 2 m mit einem Gehweg ausgestattet werden, der

den nördlich gelegenen Parkplatz mit dem südlich

gelegenen Spielplatz verbindet. Die umgebenden

Flächen sind als extensives Grünland mit einer

Ansaat aus einer artenreichen, an den Standort

angepassten Kräuter-/ Gräsermischung anzulegen

und dauerhaft zu erhalten.

Lärmpegelbereiche

3.1 Die gekennzeichneten Flächen für Vorkehrungen

zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

unterliegen einer Vorbelastung durch den Verkehrs-

lärm der westlich angrenzenden Kreisstraße K 26.

§ 1 Gesetzesgrundlage und Geltungsbereich

Die Gesetzesgrundlage für die Örtliche Bauvorschrift

ist der § 84 Abs. 3 NBauO i.V. mit § 9 Abs. 4 BauGB.

Der Geltungsbereich der örtlichen Bauvorschriften

umfasst die Fläche des Allgemeinen Wohngebietes

des Bebauungsplanes Schwerinsfeld III im Ortsteil

Tülau der Gemeinde Tülau.

§ 2 Gestaltung des Daches

2.1 Dächer über Hauptgebäuden sind nur mit

Neigungen zwischen 25° und 50° (Altgrad) zulässig.

Als Dachformen sind Satteldächer, Walmdächer und

Krüppelwalmdächer zulässig. Dächer über Neben-

gebäuden (§ 14 BauNVO), Wintergärten, Eingangs-

vorbauten, Terrassenüberdachungen und Garagen

(Carports) sind ausgenommen.

2.2 Bei geneigten Dächern sind Dacheindeckungs-

materialien als Tonziegel und Betondachsteine in der

Farbgebung orangerot bis rotbraun sowie anthrazit-

farben (gem. RAL Farbtönen 2001, 2002, 2004, 3000,

3001, 3002, 3003, 3009, 3011, 3013, 3016, 7016,

7021, 7022, 8012, 8015) des RAL-Farbregisters 840

HR zu verwenden. Glänzend engobierte (mit einer

keramischen Überzugsmasse versehene) Dachein-

deckungen sind ausgeschlossen. Dächer über Neben-

gebäuden (gem. § 14 BauNVO), Wintergärten, Ein-

gangsvorbauten, Terrassenüberdachungen, Gara-gen

(Carports) sowie Flachdächer sind von dieser

Regelung ausgenommen.

2.3 Anlagen zur aktiven / passiven Energiegewinnung

sind unabhängig von den gestalterischen Vorgaben

gem. Nr. 2.2 zulässig.

§ 3 Gestaltung der Außenwände

Für die Gestaltung der Außenwandflächen der

Hauptgebäude sind Mauerziegel, Putzflächen, Fach-

werk und Holzverschalungen zulässig. Im Giebel der

Dachgeschosse und im Obergeschoss sind Behänge

mit dem gleichen Material der Dacheindeckung sowie

Schieferbehänge möglich.

§ 4 Gestaltung des Gebäudeumfeldes

4.1 Die Einfriedungen der mit ihren Baufeldern an

den öffentlichen Straßenraum angrenzenden

Grundstücke sind straßenseitig zulässig als

lebende Hecken, Natursteinmauern, Ziegelstein-

mauern, Holzzäunen mit senkrechten Latten oder

Metallzäunen mit senkrechter Stabung. Bauliche

Einfriedungen dürfen die Höhe von 120 cm

straßenseitig bezogen auf das Niveau des

erschließenden Straßenraumes nicht über-

schreiten.

4.2 Sofern eine Grundstückseinfriedung zu den

beiden Flächen zur Entwicklung von Natur und

Landschaft am nördlichen und nordöstlichen Rand

des Baugebietes vorgesehen wird, muss diese aus

einem Maschendrahtzaun oder einem Stab-

mattenzaun mit einer max. Höhe von 1,2 m

bestehen. Durchgänge, Pforten oder Tore sind im

Verlauf dieser Einfriedungen nicht zulässig.

4.3 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind,

soweit sie nicht für Zuwegungen, Stellplätze,

Garagen bzw. Carports oder Nebenanlagen gem. §
14 BauNVO in Anspruch genommen werden, als

Vegetationsflächen z.B. mit Bepflanzung mit Zier-

sträuchern oder als Rasenflächen zu gestalten und

zu unterhalten. Die Anlage von Gartenflächen mit

Schotter oder Steinen ist nicht zulässig.

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

Nach dem § 80 Abs. 3 NBauO handelt derjenige

ordnungswidrig, wer der Örtlichen Bauvorschrift

zuwiderhandelt. Es wird darauf verwiesen, dass als

Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer der

zuwiderhandelt, der vorsätzlich oder fahrlässig

einer der unter §§ 2 bis 4 genannten Bestim-

mungen der Örtlichen Bauvorschrift für das Gebiet

des Bebauungsplanes Schwerinsfeld III, Gemeinde

Tülau, entgegenhandelt. Dafür kann ein Bußgeld

verhängt werden.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT

ÜBER DIE GESTALTUNG

KARTENGRUNDLAGE: AUSZUG AUS DEN

GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCH-

SISCHEN VERMESSUNGS- UND KATASTER-

VERALTUNG UND EIGENE VERMESSUNGEN.

AKTENZEICHEN: 18/4251-3/3

ERLAUBNISVERMERK:

DIE VERVIELFÄLTIGUNG IST NUR FÜR

EIGENE, NICHTGEWERBLICHE ZWECKE GE-

STATTET. DIE PLANUNGSUNTERLAGE ENT-

SPRICHT DEM INHALT DES LIEGEN-

SCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE

STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN BAULICH-

EN ANLAGEN SOWIE STRASSEN; WEGE UND

PLÄTZE VOLLSTÄNDIG NACH (STAND VOM

14.02.2019). SIE IST HINSICHTLICH DER

DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER

BAULICHEN ANLAGEN GEOMETRISCH EIN-

WANDFREI. DIE ÜBERTRAGBARKEIT DER

NEU ZU BILDENDEN GRENZEN IN DIE

ÖRTLICHKEIT IST EINWANDFREI MÖGLICH.

HPM VERMESSUNG

ÖFFENTLICH BESTELLTE 

VERMESSUNGSINGENIEURE

DIETRICH-BONHOEFFER-STRASSE 8

38300 WOLFENBÜTTEL

WOLFENBÜTTEL, DEN 18.05.2020

gez. Möller

UNTERSCHRIFT SIEGEL

VERVIELFÄLTIGUNGSVERMERKE

30.01.2020 §§ 3(2)/4(2) BauGB Warnecke

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN M 1 : 1.000

privaten Grundstück großflächig über einen bewach-

senen Seitenstreifen in den Grundwasserkörper

abzuleiten.

Straßenraum

2.1 Im Verlauf der Planstraße sind mindestens 8

heimische Laubbäume (Hochstamm, 3xv., 12-14 cm

Stammumfang) der Artenliste 1 oder 2 anzupflanzen

und dauerhaft zu erhalten. Die Baumstandorte

müssen jeweils eine unversiegelte Fläche von mind. 6

m² aufweisen. Sofern sich die Baumkronen über die

Fahrbahn entwickeln, ist eine Durchfahrtshöhe von

4,0 m einzuhalten. Hinsichtlich vorgesehener

Baumpflanzungen in der öffentlichen Straßenfläche ist

die Einhaltung der Hinweise des DVGW-Regelwerkes

GW 125 und ATV-H 162 Baumstandorte und

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlage zu

beachten. Dieser Hinweis hat auch Gültigkeit für

Baumpflanzungen in privaten Grundstücken, sofern

diese im Trassenbereich von zu verlegenden Ver- und

Entsorgungsleitungen liegen.

2.2 Im Verlauf der Planstraße sind mindestens 13

befestigte Stellplätze in Längsaufstellung für den

ruhenden Verkehr vorzusehen. Die befestigte

Verkehrsfläche weist eine Mindestfahrbahnbreite von

5,0 m auf. Die den ausgebauten Straßenraum der

Planstraße umgebenden Grünflächen sind als

Scherrasenflächen anzulegen und dauerhaft zu

erhalten. Die Ausführungsplanung der Erschließungs-

anlagen ist mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb

abzustimmen.

2.3 Die über die Planstraße erschlossenen

Grundstücke dürfen jeweils eine Zufahrt mit einer

maximalen Breite von 4,5 m aufweisen. Ergänzend ist

jeweils ein Zugang in der Breite von 1,0 m zulässig.

Die Oberflächen der Zufahrten und Zugänge sind mit

einem versickerungsfähigen Pflaster herzustellen.

2.4 Auf der Verkehrsfläche mit der besonderen

Zweckbestimmung Fuß- und Radweg F+R 1 wird ein

kombinierter Fuß- und Radweg in einer Breite von 2,5

m neu hergestellt. Die ausgehend von der Kreisstraße

erschlossenen Grundstücke dürfen jeweils eine

Zufahrt mit einer maximalen Breite von 4,5 m

aufweisen. Ergänzend ist jeweils ein Zugang in der

Breite von 1,0 m zulässig. Die Oberflächen der

Zufahrten und Zugänge sind mit einem

versickerungsfähigen Pflaster herzustellen. Die umge-

gebenden Grünflächen sind als Scherrasenflächen

Um eine dem natürlichen Standort angemessene und

damit dorftypische Bepflanzung auf den Grund-

stücken vornehmen zu können, wird die Auswahl von

entsprechend standortgerechten bzw. heimischen

Gehölzen aus den nachfolgend angeführten Arten-

listen empfohlen. Für Ackerbaukulturen proble-

matische Gehölze sind hierbei nicht enthalten:

Artenliste 1 (Bäume 1. Ordnung, über 20 m):

Sandbirke (Betula pendula), Buche (Fagus silvatica),

Zitterpappel (Populus tremula), Traubeneiche

(Quercus petraea), Stieleiche (Quercus robur),

Winterlinde (Tilia cordata).

Artenliste 2 (Bäume 2. und 3. Ordnung, 5/7 bis 20 m):

Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus

betulus), Wildbirne (Pyrus pyraster), Salweide (Salix

caprea), Eberesche/ Vogelbeere (Sorbus aucuparia),

Mehlbeere (Sorbus aria), Wildapfel/ Holzapfel (Malus

silvestris).

Artenliste 3 (Sträucher, 1,5 bis 7 m):

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss

(Corylus avellana), Zweigr. Weißdorn (Crataegus

laevigata), Eingr. Weißdorn (Crataegus monogyna),

Faulbaum (Frangula alnus), Heckenkirsche (Lonicera

xylosteum), Kreuzdorn (Rhamnus catharticus),

Schwarze Johannisbeere (Ribes nigrum), Rote

Johannisbeere (Ribes rubrum), Stachelbeere (Ribes

uva-crispa), Heckenrose (Rosa canina), Schwarzer

Holunder (Sambucus nigra), Ohrweide (Salix aurita),

Salweide (Salix caprea).

Artenliste 4:

Obstbäume regionaltypischer alter Sorten,

hochstämmig = Stammhöhe 1,80 m (Apfel, Kirsche,

Birne, Pflaume) und Walnuss (Juglans regia).

HINWEISE

1 Die bei der Bewirtschaftung der angrenzenden land-

und forstwirtschaftlichen Flächen möglichweise auf-

tretenden Staub-, Lärm- und Geruchsbelästigungen

sind als ortsüblich zu tolerieren.

2 Bei Bodeneingriffen können archäologische

Denkmale auftreten, die der Unteren Denk-

malschutzbehörde oder dem Kreisarchäologen

gemeldet werden müssen (§ 14 Abs. 1 Nieder-

sächsisches Denkmalschutzgesetz - NDSchG -).

EMPFEHLUNGEN

3.2 Innerhalb des mit Vorbelastung durch

Verkehrslärm gekennzeichneten Teilgebietes sollten

die Schlaf- und Kinderzimmer auf den lärm-

abgewandten Gebäudeseiten vorgesehen werden.

Alternativ ist für derartige schutzbedürftige Räume an

der Westfassade der Einbau schallgedämmter Lüf-

tungssysteme gem. VDI 2719 vorzusehen. Im

Rahmen der Ausführungsplanung kann ein ent-

sprechender Nachweis auch durch bauliche Maß-

nahmen gleicher Wirkung erbracht werden.

3.3 Soweit durch Eigenabschirmungen oder vor-

gelagerte Baukörper oder andere Hindernisse

wirksame Pegelminderungen erwartet werden kön-

nen, ist im jeweiligen Einzelfall der prüfbare Nachweis

eines ausreichenden baulichen Schallschutzes gegen

Außenlärm auf der Grundlage anerkannter

technischer Regelwerke zulässig.

Grünordnung

4.1 Die Flächen für Maßnahmen zur Entwicklung von

Natur und Landschaft I und II sind als extensiv

genutztes Grünland mit einer Ansaat aus einer

artenreichen, an den Standort angepassten Kräuter-/

Gräsermischung herzustellen und dauerhaft zu

erhalten. Die Fläche verbleibt im Eigentum der

Gemeinde. Die Flächen sind als Dauergrünland zu

nutzen; ein Umbruch mit Neueinsaat darf nicht

erfolgen. Die Mahd ist mind. 1x, max. 2x pro Jahr

vorzusehen und darf frühestens ab dem 15.6., die 2.

Mahd nach dem 01.09., erfolgen. Auf den Flächen ist

der Einsatz von Dünger und Pestiziden nicht zulässig.

Die Beweidung, das Abstellen von Maschinen und

Geräten sowie die Lagerung von landwirtschaftlichen

Wirtschaftsgütern (Heu, Stroh, Mist, Silage, Zucker-

rüben u.a.) und von sonstigen Stoffen (Bauma-

terialien, Erden u.a.) ist nicht gestattet.

4.2 Die Fläche für Maßnahmen zur Entwicklung von

Natur und Landschaft I ist ergänzend unter Beachtung

der Wuchseigenschaften in unregelmäßigen Ab-

ständen in der Reihe und zur südlichen Grund-

stücksgrenze einreihig mit insgesamt mind. 20 Obst-

gehölzen zu bepflanzen. Die Fläche verbleibt im

Eigentum der Gemeinde. Dabei sind alte, regional-

typische Sorten (Apfel: James Greve, Jonatan,

Ontario, Boskoop, Glockenapfel, Goldparmäne,

Freiherr von Berlepsch, Kaiser Wilhelm, Jacob Lebel;

Birne: Gute Luise, Gute Graue, Conference, Clapps

Liebling, Köstliche von Charneux; Zwetschge;

Kirsche: Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders späte

Knorpelkirsche) als Hochstämme mit einem

Stammumfang von mind. 10-12 cm zu verwenden.

Die Neupflanzungen sind mit Baumpfählen

vorzunehmen und gegen Wildverbiss zu sichern. Der

fachgerechte Erziehungsschnitt und der anschlies-

sende Erhaltungsschnitt der Obstgehölze sind zu ge-

währleisten. Die Obstwiese ist dauerhaft zu erhalten

und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die Einfrie-

dung ist mit einem Weidezaun möglich. Im Nordosten

müssen die geplanten Gehölzpflanzungen einen

Abstand von mind. 5 m zum Trassenverlauf der

Beregnungsleitung aufweisen.

4.3 Die Baufeldfreimachung bzw. die Erschließung

des Baugebietes muss außerhalb der Vogelbrutzeit

(März-August) erfolgen oder innerhalb dieses

Zeitraumes begonnen haben. Alternativ wird bis zum

Baubeginn das Schwarzhalten der überplanten

Ackerflächen durch regelmäßiges Grubbern

vorgegeben.

4.4 Als Kompensation für die im Plangebiet

verdrängten Reviere der Offenlandbrüter wird auf den

Flurstücken 14, 23 und 26/4 in der Flur 10 der

Gemarkung Tülau auf einer insgesamt 5.000 m²

großen Fläche die vollständige Entnahme der

Gehölze vorgesehen. Ein Neuaufwuchs ist durch eine

jährliche Unterhaltung zu unterbinden. Im Abstand

von zwei Jahren ist die Fläche jeweils wechselweise

etwa zur Hälfte als Schwarzbrache oder andere

adäquate, mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-

stimmende Pflegemaßnahmen herzurichten. Die

Fläche ist bis zu der dem Baubeginn folgenden Brut-

zeit entsprechend anzulegen und mit Eichen-

spaltpfählen gegenüber den benachbarten Acker-

flächen abzugrenzen.

Auftretende Funde und Befunde sind dabei zu

sichern, die Fundstelle unverändert zu lassen und vor

Schaden zu schützen (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

3 Innerhalb des mit Vorbelastung Verkehrslärm

gekennzeichneten Bereiches wird empfohlen, die

Außenwohnbereiche (Terrassen und Balkone) nur an

den straßenabgewandten Hausseiten zu errichten, wo

sie durch das Gebäude abgeschirmt sind.
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